
 

HOCO Blechbearbeitung GmbH 

 
 

Sparkasse Hanau  

 

Riedstraße 15 | 61137 Schöneck (Büdesheim) IBAN: DE68 5065 0023 0000 0584 12 |BIC: HELADEF1HAN 

Sitz Schöneck | AG Hanau | HRB 93952 | USt ID-Nr. DE 281 914 802  

Geschäftsführer Andreas Laurich, Martin Leiß e-mail info@hoco-blechbearbeitung.de 

Telefon +49 (0)6187-953-0 | Telefax +49 (0)6187-953-100 Internet www.hoco-blechbearbeitung.de 

  

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 

1. Geltungsbereich und Vertragsabschluss 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen uns 

und unseren Kunden, auch für zukünftige Geschäfte, ohne dass es einer erneuten Vereinbarung 

bedarf. 

2. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn wir 

deren Geltung ausdrücklich in Textform zustimmen. 

3. Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

4. Verträge kommen erst durch unsere Auftragsbestätigung in Textform (z. B. E-Mail) oder durch 

Ausführung der Lieferung zustande. 

5. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen AGB. 

2. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Alle Preise verstehen sich ab Werk (EXW gemäß Incoterms) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer sowie 

Verpackungs- und Transportkosten, sofern nicht anders vereinbart. 

2. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. 

Abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen Zustimmung 

in Textform. 

3. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. 

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 

5. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder erkennbarer Verschlechterung der Bonität 

Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. 

3. Lieferung und Leistungszeit 

1. Lieferfristen beginnen erst mit vollständiger Klärung aller technischen und kaufmännischen Details 

sowie Eingang vereinbarter Anzahlungen. 

2. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche bestätigt wurden. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Kunden zumutbar. 

4. Ereignisse höherer Gewalt oder sonstige unvorhersehbare, nicht von uns zu vertretende Umstände 

verlängern die Lieferfrist angemessen. 

5. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

4. Gefahrübergang 

Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Transporteur oder mit Verladung auf das Transportmittel auf 

den Kunden über, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werks. 

5. Mitwirkungspflichten des Kunden 

1. Der Kunde stellt alle für die Durchführung erforderlichen Informationen, Unterlagen und 

Genehmigungen rechtzeitig zur Verfügung. 

2. Bei Montageleistungen stellt der Kunde notwendige Hilfsmittel, Personal und Infrastruktur kostenfrei 

bereit, sofern nicht anders vereinbart. 
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6. Gewährleistung 

1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

2. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung in 

Textform anzuzeigen. 

3. Bei berechtigten Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung. 

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu (Minderung, Rücktritt). 

5. Keine Gewähr besteht bei unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage durch Dritte oder 

natürlicher Abnutzung. 

7. Haftung 

1. Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit. 

2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten), begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden. 

3. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. 

4. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche beträgt – soweit gesetzlich zulässig – 12 Monate. 

8. Eigentumsvorbehalt 

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. 

2. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. 

3. Forderungen aus der Weiterveräußerung werden bereits jetzt an uns abgetreten. 

4. Bei Verarbeitung oder Verbindung erwerben wir Miteigentum entsprechend dem Wertanteil. 

9. Geistiges Eigentum 

1. An sämtlichen von uns bereitgestellten Unterlagen, Zeichnungen und technischen Dokumentationen 

behalten wir sämtliche Rechte. 

2. Eine Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf unserer vorherigen Zustimmung. 

10. Datenschutz 

1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich im Einklang mit der Datenschutz-

Grundverordnung sowie den anwendbaren Datenschutzgesetzen. 

2. Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung, Kundenbetreuung und zur Wahrung 

berechtigter Interessen. 

3. Weitere Informationen ergeben sich aus unserer Datenschutzerklärung. 

11. Schlussbestimmungen 

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – unser Sitz. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt. 

 


